Steuerschuldnerschaft nach § 13 b UStG - und kein Ende!
Zum Zwecke der Betrugsbekämpfung sind mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2004 Regelungen zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf bestimmte Bauleistungen im Umsatzsteuergesetz verankert worden. § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG bestimmt, dass für steuerpflichtige Werklieferungen und sonstige Leistungen, die sich unmittelbar und nachhaltig auf die Substanz eines Bauwerkes auswirken, die Steuerschuldnerschaft bei der Umsatzsteuer auf den Leistungsempfänger übergeht. 

Der Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger setzt jedoch voraus, dass einerseits Bauleistungen erbracht werden und andererseits der Leistungsempfänger selbst Bauleister ist. 

Davon ist auszugehen, wenn der Leistungsempfänger im vorangegangenen Kalenderjahr Bauleistungen erbracht hat, deren Bemessungsgrundlage mehr als 10 % der Summe seiner steuerbaren Umsätze betragen hat, oder der Leistungsempfänger dem leistenden Unternehmer eine im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG vorlegt. 

Die Definition der Bauleistung im Sinne des § 13 b UStG hat somit doppelte Bedeutung, zum einen dient sie der Qualifizierung der Leistungen selbst, zum anderen der Feststellung, ob ein Bauleister vorliegt. 

Die unklare gesetzliche Definition des Begriffes Bauleistung hat die Finanzverwaltung bereits in der Vergangenheit dazu veranlasst, in einer Vielzahl von Verfügungen den Begriff der Bauleistung genauer zu definieren. 
Nun mehr hat die Oberfinanzdirektion Karlsruhe in einer umfassenden Verfügung nochmals ausführlich Stellung genommen. 

Die OFD Karlsruhe stellt zunächst heraus, dass Reparatur- und Wartungsleistungen an Bauwerken oder Teilen von Bauwerken nur dann unter die Regelung des § 13 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG fallen, wenn das Nettoentgelt für den einzelnen Umsatz eine Bagatellgrenze von 500,00 € überschreitet. Übersteigen die Reparatur- und Wartungsleistungen an Bauwerken den Nettowert von 500,00 €, so sollte nur dann eine Bauleistung im gesetzlichen Sinne vorliegen, wenn hierbei Teile verändert, bearbeitet oder ausgetauscht werden. Im Ergebnis sind daher insbesondere Reinigungsarbeiten und Einstellungs- und Überwachungsarbeiten, keine Bauleistung in diesem Sinne. 

Schließlich enthält die aktuelle Verfügung der OFD Karlsruhe auch eine umfangreichere Zusammenstellung einzelner Bauleistungen bzw. solcher „bauähnlicher“ Leistungen, die jedenfalls mit Blick auf § 13 b UStG als Bauleistungen zu behandeln sind. 
Dies sind insbesondere: 

	Leistungsbeschreibung


	Bemerkungen

	Anzeigentafel (Flughafen, Bahnhof)
	vgl. Lichtwerbeanlage in Abschn. 182 a 

Abs. 3 Satz 3 UStG

	Bauaustrocknung
	

	Betonmischer

Betonpumpe
	wenn gleichzeitig Bedienungspersonal für substanzverändernde Arbeiten zur Verfügung gestellt wird, z. B. Verfüllung von Ortbeton

	EDV-Anlagen
	wenn sie fest mit dem Bauwerk verbunden sind

	Einrichtungsgegenstände (incl. Einbauküche, Regale)
	wenn mit Gebäude fest verbunden und nicht ohne größeren Aufwand vom Gebäude wieder trennbar (vgl. Abschn. 182a Abs. 3 Satz 2 UStR)

	Erdkabel verlegen oder austauschen
	siehe auch Überlandleitungen 

	Fahrbahnbelag
	incl. Aufsaugen und Entsorgen von abgefrästen Fahrbahndecken 

	Fertiggaragen
	wenn der Lieferer die Verantwortung für das ordnungsgemäße Aufstellen trägt

	Fotovoltaik- und Solaranlagen
	vgl. Lichtwerbeanlage in Abschn. 182a 

Abs. 3 Satz 3 UStG

	Gartenanlagen

Gartenzaun
	wenn befestigte Wege, Terrassen, Mauern, Brücken, ortsfeste Sprengleranlagen o. Ä. Teil der Leistung sind

	Saunaeinbau
	

	Spielplätze und Spielanlagen
	wenn mit dem Grund und Boden durch Fundament o. ä. fest verbunden

	Verlegen von Rohren für die Energie- oder Wasserversorgung
	

	Video-Überwachungsanlage
	


Die gesamte Aufstellung der Bauleistungen findet sich in der Verfügung der OFD Karlsruhe vom 11.04.2006 / S7279
